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Erklärung des Schulrates Winterthur zur
Berichterstattung im „Pädagogischen Be-
obachter" über den Rekurs betr. die Neu-
Ordnung der besondern Entschädigungen
an Lehrer'

Der Redaktionskommission des Pädagogischen Beobachters
ist vom Schulamt Winterthur folgendes Schreiben zugegangen:

Sdnilamt Winterthur
Obertor 17 - Telephon 23211

An die Redaktionskommission des

«Pädagogischen Beobachters»
der Schweiz. Lehrerzeitung,
Herrn Erziehungsrat H. C. Kleiner,
Witellikerstrasse 22,

Zollikon.
Sehr geehrter Herr!

Der Schulrat von Winterthur legt Wert darauf,
den unpräzisen Wortlaut einer Darstellung im «Päd.
Beobachter» vom 18. Juni 1943 nach beiliegendem
Text richtigzustellen. Die Behörde ersucht daher ein-
stimmig die Redaktion um Aufnahme der beiliegen-
den Erklärung.

Hochachtend
der Präsident des Schulrates:

Frei *
Die Erklärung lautet:

Der Schulrat der Stadt Winterthur legt gegen die
einseitige Darstellung der Rekursangelegenheit Ver-
Wahrung ein und stellt folgende tatsachenwidrige Be-
hauptungen richtig:

1. Im «Pädagogischen Beobachter» vom 18. Juni
1943 wird behauptet, der Lehrerschaft sei ein Teil
der Vorlage vorenthalten worden. Das stimmt nicht.
Die Vertreter der Lehrerschaft erhielten die vollstän-
dige Vorlage, sahen alle Anträge und die dazugehö-
rige Begründimg.

Zur Orientierung der Behördemitglieder war es

nötig, eine genaue Darstellung der bestehenden und
vom allgemeinen Personalrecht abweichenden Ord-
nung der Besoldungen, der Pension, des Besoldungs-
nachgenusses der Lehrer usw. zu geben. Dieser Bericht
enthält lauter — der Lehrerschaft bekannte — per-
sonalrechtliche Tatsachen, jedoch keinerlei Anträge;
der Bericht ist daher kein Bestandteil der Vorlage,
weil darüber weder zu beraten, noch zu beschliessen
war. Somit ist die Behauptung, ein Teil der Vorlage
sei der Lehrerschaft vorenthalten worden, unrichtig.

2. Ferner wird im «Pädagogischen Beobachter»
behauptet, der Schulrat habe das gesetzlich gewähr-

*) Siehe Nr. 11, 1943, «Zu einer wichtigen Rekursangelegen-
heit». ('Die RerfJ

leistete Mitspracherecht der Lehrer durch eine «inter-
fraktionelle Besprechung» tterZetzt. Diese Besprechung
sei «in Wirklichkeit eine Sitzung des Schulrates gewe-
sen, der man lediglich eine andere Bezeichnung und
eine andere Form gab, um die gesetzlich gewährleistete
Mitwirkung der Lehrer bei der Beratung ausschalten
zu können».

Auch diese Darstellung entspricht den Tatsachen
nicht. Es handelt sich um eine gemeinsame Informa-
tion der beiden Fraktionen des Schulrates, wobei
weder Anträge gestellt, noch Beschlüsse gefasst wur-
den. Die Mitglieder jeder Behörde haben jederzeit
das Recht zu interfraktionellen Vorbesprechungen,
so wie sie auch bei der Lehrerschaft üblich und
selbstverständlich sind.

Irreführende Darstellungen verurteilt der Schulrat.

Unterschrift mit Faksimilestempel. fDie

(57)

Der Verfasser von «Zu einer wichtigen Rekursangelegenheit»
gibt auf obige Erklärung folgende Antwort:

Die vorstehende «Erklärung» möchte offenbar den
schlechten Eindruck, den die Winterthurer «Neuord-
nung der Entschädigungen für Lehr- und Verwaltungs-
aufträge» auf die Lehrerschaft landauf und landab
gemacht hat, korrigieren. Dem Verfasser des Berichtes
«Zu einer wichtigen Rekursangelegenheit» (P. B. Nr.
11 vom 18. Juni 1943) wird vorgeworfen, seine Dar-
Stellung sei einseitig und entspreche nicht in allen
Teilen den Tatsachen. Während es sich bei dem An-
wurf der «einseitigen Darstellung» lediglich um eine
Behauptung handelt, wird versucht, die angebliche
Tatsachenwidrigkeit an Hand von zwei Beispielen
zu belegen.

Wer sich die Mühe nimmt, den Bericht vom 18.
Juni 1943 mit der vorstehenden «Erklärung» zu ver-
gleichen, wird die immerhin erstaunliche Entdeckung
machen, dass die «Erklärung» nicht nur keine Fest-
Stellungen des Berichterstatters widerlegt, sondern sie
im Gegenteil amtlich bestätigt und lediglich an Be-
Zeichnungen Kritik übt.

Die «Erklärung» stellt nicht in Abrede, dass den
Vertretern der Lehrerkonvente, die an den Beratungen
des Schulrates teilnehmen, nic/it die g/eic/tera dZctere

zugestellt wurden wie den Mitgliedern des Rates. Ihr
Verfasser besteitet auch nicht, dass der Vorsteher des
Schulamtes Winterthur selber denjenigen Teil, der
den Vertretern der Lehrerkonvente vorenthalten wurde,
als «von ausschlaggebender Bedeutung» wertete! Ob
ein Aktenstück, das den Mitgliedern des Schulrates
als Grundlage für die Behandlung eines Geschäftes
von solcher Bedeutung vorgelegt wurde, eine ForZage
sei oder nicht, ist neben diesen unbestrittenen Tat-
Sachen von äusserst geringer Bedeutung!

Die «Erklärung» bestätigt, dass sich die Mitglieder
des Schulrates zu einer sogenannten interfraktionellen
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Besprechung zusammenfanden. Man weiss es nun von
amtlicher Seite genau: Es handelte sich um eine
gemeinsame Information der beiden Fraktionen. Wenn
irgendwo von einseitiger Darstellung gesprochen wer-
den kann, dann bestimmt bei dieser «gemeinsamen
Information» unter Ausschluss der Betroffenen.

Die Erklärung, dass weder Anträge gestellt, noch
Beschlüsse gefasst wurden, kann als überflüssig be-
zeichnet werden, da dies im P. B. auch gar nicht
behauptet wurde. Tatsachenwidrig ist es aber, wenn
dem Winterthurer Berichterstatter die Behauptung
unterschoben wird, der Schulrat habe das Mitsprache-
recht der Lehrer verletzt. Im Bericht wurde festge-
stellt, die Ausübung des gesetzlich gewährleisteten
Mitspracherechtes der Lehrer sei ersc/uvert worden.
Wenn man schon Wörter auf die Goldwaage legt, wie
es der Verfasser der «Erklärung» tut, dann sollte man
nicht Ausdrücke, die entschieden nicht dieselbe Be-
deutung haben, verwechseln; selbst dann nicht, wenn
dadurch die eigene «Erklärung» etwas Gehalt bekäme.
Denn auch der Berichterstatter verurteilt irreführende
Darstellungen

Wenn man sich schliesslich noch überlegt, ob nicht
durch die vorstehende «Erklärung» unausgesprochen
alle nicht bestrittenen Feststellungen des Berichter-
statters ihre amtliche Bestätigung erhalten, so fragt
man sich mit Recht, ob die «Erklärung» nicht bes-
ser nie geschrieben worden wäre. - ss

Zürch. Kant. Lehrerverein
7., 8., 9. und 10. Sitzung des Kantonalvorstandes,
Freitag, den 30. ApriZ, Montag, den 24. und 31. Mai
und 21. Juni 1943, in Ziiric/t.

Die 7.—9. Sitzimg des Kantonalvorstandes fanden
im Anschluss an die Sitzungen der Kommission für
das Volksschulgesetz statt. Die Beratungen über das
Volksschulgesetz nahmen den Kantonalvorstand sehr
stark in Anspruch, so dass an den kurzen anschliessen-
den Vorstandssitzungen nur die dringendsten Geschäfte
behandelt werden konnten. Ueber die Beratungen
zum "V olksschugesetz wird später gesondert Bericht
erstattet werden.

1. Der Synodalvorstand und der Vorstand des
ZKLV nahmen mit Genugtuung davon Kenntnis, dass
sich die beiden bisherigen Vertreter der Schulsynode
im Erziehungsrat, Prof. Dr. Paul Niggli und Sekundär-
lehrer H. C. Kleiner, bereit erklären, sich für eine
weitere Amtsdauer als Mitglied des Erziehungsrates
zur Verfügung zu stellen. Beide Vorstände verdanken
den beiden Vertretern der Lehrerschaft ihre sehr
wertvolle und erfolgreiche Tätigkeit im Erziehungs-
rat.

2. Der Vorstand nahm Kenntnis von den folgenden
Vorschlägen der Stufenkonferenzen in die Kommis-
sion für einen Zeichenlehrgang. Elementarlehrer: Hans
Hofmann, Winterthur; Reallehrer: J. Weidmann, Zii-
rieh; Oberstufe: Hans Wecker, Zürich; Sekundär-
lehrer: Oskar Wiesendanger, Thalwil.

3. Das Gesuch eines ehemaligen Mitgliedes des
ZKLV um ein Darlehen musste abgelehnt werden, da
nach den Statuten nur Mitgliedern oder deren Hinter-
lassenen Darlehen gewährt werden können.

4. Infolge der gegenwärtigen Teuerung und der
damit verbundenen Notwendigkeit, die Besoldungs-
ansätze zu erhöhen, wird die Besoldungsstatistik des
ZKLV in vermehrtem Masse in Anspruch genommen.

Da der Kantonalvorstand nur dann mit einem zuver-
lässigen Material dienen kann, wenn ihm fortlaufend
alle Aenderungen zur Kenntnis gebracht werden, er-
suchen wir die Kollegen dringend, uns solche sofort
mitteilen zu wollen. Die Mitteilungen sind an Heb.
Greuter, Lehrer in Uster, zu richten. Erfreulicherweise
sind uns in der letzten Zeit verschiedene Meldungen
über die Ausrichtung von Gemeinde-Teuerungszulagen
an die Lehrerschaft zugegangen.

5. Der Vorstand beschloss, den «Päd. Beob.» im
Lesezimmer des Oberseminars im Rechberg aufzulegen.

6. Im Einverständnis mit der Kommission für das
V olksschulgesetz beschloss der Kantonalvorstand, auf
Samstag, den 21. August 1943, eine ausserordentliche
Delegiertenversammlung des ZKLV einzuberufen, an
welcher das neue Volksschulgesetz zur Behandlung
kommen soll. F.

Sekimdarlehrerkonferenz
des Kantons Zürich
Vorstandssitzung vom 4. September 1943.

1. Die Ja/iresrersammZung vom 2. Oktober wird als

Hauptgeschäft Referat lind Aussprache über die kör-
perliche Erziehung in der Sekundärschule bringen.
Der Vorstand bittet die Kollegen tun recht zahlreiche
Teilnahme.

2. Der Lehrgang in Geomefmc/r Zeie/mera ist so
weit bereinigt, dass er in Druck gegeben werden kann:
es ist mit dem Erscheinen zu Beginn des nächsten
Schuljahres zu rechnen.

3. Der Entwurf für ein Grammatifc/e/irmiffeZ kann
nächstens für die Mitglieder der Kommission und de-
Vorstandes vervielfältigt werden.

4. Der Vorstand beabsichtigt, bei genügender Betei-
ligung f ranzösischZ.'ur.se für die Kollegen der Land-
Schaft durchzuführen, erteilt durch Mme. Peyrollaz.
früherer Mitarbeiterin im Institut de phonétique in
Paris. -ss

Kantonalzürcherischer Verband
der Festbesoldeten

.4us (Zern Frö//riungstrort des Präsidenten, Sekundär-
Ze/irer Heinrich ßrüfscZi, Zürich, an der Delegierten-
Versammlung vom 23. Mai J943.

Zum Glück gibt es in diesen trüben Zeiten doch
auch manchen erhebenden Lichtblick. So gewährt es

einen gewissen Trost zu wissen, dass es in dieser Welt
voll tödlichen Hasses einen Fleck Erde gibt, wo der

Verfolgte Zuflucht und helfende Hände findet. Das

Asylrecht ist bis heute nicht angetastet, und das

Schweizervolk darf seiner innersten Bestimmung ge-
mäss mit seinem Helferwillen alle jene Notleidenden
erfassen, die vom Kriege heimgesucht worden sind.

Die innere Front darf trotz dieser und jener uner-
freulichen Erscheinung als gesund und stark angese-
hen werden. Die gemeinsame Gefahr hat eindringli-
eher als alle Augustreden der Vergangenheit im gan
zen Schweizervolk das Bewusstsein jener Schicksals-
gemeinschaft geweckt, die im Bundesbrief von 1291

ihren lebendigsten Ausdruck gefunden hat. Zwischen
Deutsch und Welsch hat sich kein Graben aufgetan
wie im ersten Weltkrieg. Vom Bodensee bis zum Gen-
fersee herrscht der einmütige Wille, Land und Frei-
heit gegen jeden Angreifer zu verteidigen, möge er
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heissen wie er wolle. Es darf uns auch mit einer
gewissen Beruhigung erfüllen, dass die links gerichte-
ten Kreise unseres Volkes den Weg zurückgefunden
haben zu unserem gemeinsamen Symbol, dem weis-
sen Kreuz im roten Feld, und damit beweisen, dass
sie gewillt sind, ihre politischen Ideale an den Quel-
len des gemeinsamen Vaterlandes zu nähren. Aber
auch auf der Rechten scheint überzeugender als je
das Bewusstsein aufzudämmern, dass nur eine gesunde
Sozialpolitik die Zukunft unseres Landes sicherzu-
stellen vermag. Wie anders sonst könnte man die
neuen Töne verstehen, die am freisinnigen Parteitag
1943 in Genf laut geworden sind, wo der Jungliberale
Dr. Schaller sich folgendermassen geäussert haben soll :

«Der neue Geist zeigt sich vor allem darin, dass

man unter Sozialpolitik nicht mehr das einseitige
Gewähren, Bewilligen oder Geben versteht, nicht mehr
die Wohlfahrt, die Fürsorge, sondern die voraus-
schauende Vereinbarung mit dem Arbeitnehmer über
seine Rechte, seine Bezüge, seine Ansprüche, seine
Mitverantwortung am Betriebe.»

Und an anderer Stelle «Die Gewerkschaften der
Arbeiter und Angestellten haben sich in schwerer Zeit
als Schutzwall der Demokratie und als Bastion des
Widerstandswillens erwiesen. Und doch haben wir noch
viele schweizerische Unternehmer und auch Politiker,
die im gewerkschaftlichen Zusammenscliluss etwas Ver-
werfliches und zu Bekämpfendes sehen. Sie werden
umlernen müssen. Die Epoche des ,wirtschaftlichen
Herrn-im-Hause-Standpunktes' ist vorbei. Wer sich
voll zur Gemeinschaft, zur Volks- und Schicksalsge-
meinschaft bekennt und dies aus echtem Empfinden
heraus tut, wird im Arbeiter und Angestellten nicht
mehr einfach den Angestellten, sondern den mitschaf-
fenden und mitverantwortlichen Arbeitskameraden
erblicken.»

Das ist eine Botschaft, die wir gerne zur Kenntnis
nehmen und von der wir hoffen, dass man sich auch
dann noch zu ihr bekennen werde, wenn Volk und
Wirtschaft vom ungeheuren Druck dieses Krieges
befreit sein werden. Eine weitere erfreuliche Auswir-
kung des heutigen Krieges ist in der Haltung unserer
obersten Landesbehörde gegenüber der drohenden
Arbeitslosigkeit zu erblicken. Sie alle haben es mit-
erlebt, wie im Jahre 1935 die sog. Krisen-Initiative von
ihren Gegnern zu Fall gebracht worden ist. Heute
stehen wir vor der Tatsache, dass der Bundesrat sei-
her Arbeitsbeschaffung um jeden Preis fordert und
durch seine Organe ein gewaltiges Arbeitsprogramm
hat aufstellen lassen, das letzten Endes nichts anderes
ist, als die Verwirklichung der Krisen-Initiative vom
Jahre 1935. Freuen wir uns darüber, dass bei den
verantwortlichen Behörden endlich die Erkenntnis
durchgedrungen ist, dass Arbeitsbeschaffung besser ist
als Arbeitslosenunterstützung. Freuen wir uns über
die neue Losung vom Rec/tf ait/ Mrfoeit. Den Fluch
der Arbeitslosigkeit kenen wohl die wenigsten von
uns, die wir hier beisammen sind, aus eigener,
persönlicher Erfahrung. Wir wissen nichts von ihren
Nöten und Demütigungen. Wir erfahren sie nur
durch das Schicksal der anderen, die ,in Zeiten,
wie wir sie heute durchleben, leicht geneigt sind,
im Staatsangestellten einen besonders privilegier-
ten Staatsbürger zu sehen, der ohne nennenswerte
Entbehrungen durch die allgemeine Not der Zeit
•chreitet. Wir sind ihnen darob nicht böse, wir verste-
hen ihre Gefühle, weil wir selber die \ orteile des

(59)

sicheren Arbeitsplatzes, des gesicherten Lohnes sowie
die sichere Aussicht auf einen sorgenfreien Lebens-
abend heute vielleicht wieder mehr schätzen als in
Friedenszeiten. Freuen wir uns dessen und unter-
stützen wir alle Bestrebungen, die darauf abzielen,
'allen Werktätigen eine ähnliche Sicherstellung ihrer
Existenzgrundlagen zu schaffen. Vergessen wir aber
nicht, dass auch Kräfte am Werke sind, die immer
wieder versuchen, unsere wirtschaftliche Stellung zu
unterhöhlen. Seien wir wachsam und geschlossen inner-
halb der eigenen Reihen; dann wird es uns gelingen,
in eine bessere Zukunft hinüber zu retten, was die
Beamtenschaft in langer und zäher Verbandsarbeit
erkämpft hat. — Hiermit erkläre ich die Delegierten-
Versammlung für eröffnet.

Verzeichnis der Mitglieder des Zentralvorstandes.
(Amtsdauer 1942/44)

Leitender dusschuss:
Präsident; Brütsch Heinrich, Sekundarlehrer, Seheuchzer-

Strasse 101, Zürich 6, Tel. 6 07 33.

l'izeprü.sident : Pfister Max, Chef der Stadtkasse Winterthur,
Kanzleistr. 55, Tel. 2 37 95.

dktuar: Schumacher Alois, Bureauchef SBB, Schützen-
mattstr. 15, Kilchberg/Zch., Tel. (Bureau) 5 66 60/220
intern.

Kassier: Acker Alfred, Vorsteher des Amtes für Sozialversiche-

rung, Feusisbergli 24, Zürich 9, Tel. 5 96 54.
Arc/ürar: .4e/>p(i F., Prof., Dr., Goldauerstr. 37, Zürich 6, Tel.

6 44 34.

IT eifere Mifg/ieder des Zentrairorsfandes:
Baumgartner Alfred, Stationsvorstand SBB, Rafz.
Bosshard Alfred, Stationsvorstand SBB, Räterschen.
Büchi Hermann, Geometer, Brisiweg 44, Winterthur.
Cotti Benno, p. A. Oberforstamt, Kaspar-Escher-Haus, Zürich.
Fehr Otto, Stadtammann, Büchnerstr. 19, Zürich 6.
Frei Heinrich, Lehrer, Schiinmelstr. 12, Zürich 4.

Simmler H., Lehrer, Kloten.
Stucki Paul, Kantonspolizist, Kanzleistr. 17, Zürich.
Weber Edwin, Telephonbeamter, Oststr. 9, Winterthur.
Wenger Fritz, Posthalter, Mettmenstetten.

Rechnungsreiisoren :
1. Schmid Otto, Gewerbeschullehrer, Gloriastr. 64, Zürich 7.

2. Vogt Walter, Telegraphist SBB, Zentralstr. 53, Winterthur.
Ersatzmann; Scherrer Otto, städt. Beamter, Wülflingerstr. 84,

Winterthur.

Mitgliederverzeichnis am 1. April 1943.
Azizahl

Mit- Dele- Bezeichnung der Sektion und Adresse des Präsidenten
glieder gierte

750 9 Föderafirierhand der Beamten and dngesfe/iten
der Stadt Zürich.
^4cker .4Z/red, Vorsteher des Amtes für Sozialver-
Sicherung, Feusisbergli 24, Zürich 9.

Untersektionen :

Verein der stadtzürcherischen Beamten und An-
gestellten;
Vereinigung der Gewerbeschullehrer der Stadt
Zürich ;

Gruppe von Lehrern an der Töchterschule der
Stadt Zürich;
Personalverband der Betreibungsämter der Stadt

Zürich;
Verein des städtischen Aufsichtspersonals techni-
scher Betriebe ;
Beamtenverein der städt. Strassenbahn, Zürich.

220 4 Schtceizerischer /'oshaherierhand, Sektion Zürich.
Peter Rohert, Posthalter Kloten.

105 3 Schweiz. Fisenhahnenerhand, [/nferrerhand des

Staatspersonais, Sektion (1 in ter;har.
Deutsch Konrad, Beamter SBB, Jonas-Furrer-
Strasse 105, Winterthur.
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Anzahl
Mit- Dele-

glieder

35*
gierte

2

Bezeichnung der Sektion und Adresse des Präsidenten

50

212

995 11

205

129

1900 20

4601 62

Jahresrechnung 1942 — Budget 1943.

Budget
1942

Rechnung
1942

Budget
1943

Einnahmen
1. Mitgliederbeiträge à 50 Rp.
2. Zinsen
3. Verschiedenes

2350.—
100 —

1791.50
149.20
417 25

2820.—
130.—
20.—

Total Einnahmen 2450.— 2357.95 2970.—

Ausgaben
1. Drucksachen, Vervielfälti-

gungen
2. Bureau-Auslagen
3. Sitzungsgelder
4. Zeitschriften, Literatur
5. Entschädigung an den

Leitenden Ausschuss
6. Entschädigung an die Revisoren
7. Beitrag an N. A. G
8. Aktionen, Referate

200.—
200.—
500.-
50.—

600 —
30.—

300 —
1000.—

86.70
224.40
604.—
113.10

600.—
24.60

142.55
1766.30

100.—
200.-
600.—
50.—

750.—
30.—

150.—
1000.—

Total Ausgaben 2880 — 3561.65 2880.—

Bilanz

Vermögen am 1. 6.1942
Rückschlag

7131.90
1 203.70

Abschluss

Einnahmen

Vermögen am 15. 5.1943 5 928.20

Ausgaben

Rückschlag

2 357.95
3 561.65

Vermögensauweis
1 Obligation der Zürcher Kantonalbank à 2% %
3 Obligationen der Zürcher Kantonalbank à 3%%
Sparheft der Zürcher Kantonalbank, Stand 15. 5.1943
Saldo auf Postcheckkonto per 15. 5.1943
Bureaumaterial (pro memoria)

G/eic/i Vermögens6esto/nf per J5. 5. J943

Zürich, den 16. Mai 1943.

1 000.—
1 500.—
2 264.75
1162.45

1.—

5 928.20

Für die Richtigkeit:
Der Quästor:

^4cfcer.

*) Nur die im Kanton Zürich wohnenden Mitglieder.

Steuertaxation - Pauschalabzüge
desSc/ueeiz. ZuserchahwerrerhaTuZ, f/iiterrerba/wf

Sïaaf.s/xîrsona!, Sektion Scka//fcausen/ßulac/i.
Fischer Hans, Rechnungsführer SBB, Schauff-
hauserstrasse, Bülach.

Felegraphia (1 interthur.
Frl. Emma Bernhard, Rosentalstr. 24, Winterthur.
Ferhand der Lehrer an den staatlichen Mittel-
schulen des Kantons Zürich.
Prof. Dr. F. IFetteneald, Breitackerstr. 4, Zollikon.
Ferein der Staatsangestellfen des Kantons Zürich.
Dr. E. Gülier, Rechtansanwalt, Bahnhofstr. 26,
Zürich.
Ferein der stäcitische/i Beamten ron ÏFinterthur.
IFegmann E., Abteilungschef, Statistisches Bureau,
Rosentalstr. 24, Winterthur.
Schweiz. Bisen hahnerrerham/, LinterrerhamZ des

Fertcalfungspersonals, Sektion Zürich.
Hess Al/red, Répartiteur SBB, Seminarstr. 106,
Zürich 6.

Zürcher Kantonaler Lehrerrerein.
ff. C. BZeiner, Sekundarlehrer, Witellikerstr. 22,
Zollikon.
in 10 Sektionen.

Auf verschiedene Anfragen teilen wir mit: Bei der
kantonalen Steuereinschätzung werden folgende Pau-
schalabzüge anerkannt: In ländlichen Verhältnissen
für Primarlehrer Fr. 150.—, für Sekundarlehrer Fr.
250.—; in städtischen Verhältnissen für Primarlehrer
Fr. 200.—, für Sekundarlehrer Fr. 300.—.

In den Verhandlungen des Kantonalvorstandes mit
den zuständigen kantonalen Steuerorganen haben sich
diese bzw. die Finanzdirektion im Jahre 1942 bereit
erklärt, die Ortsklasseneinteilung, welche für die Be-

rechnung der Lohnausfallentsehädigung massgeblich
ist, auch bei der Festsetzung der oben erwähnten Pau-

schalabzüge zugrunde zu legen und für die Gemeinden,
welche in der Ortsklasseneinteilung als städtisch be-
zeichnet werden, den Pauschalabzug für städtische
Verhältnisse anzuerkennen. Als Orte mit städtischen
Verhältnissen wurden seit dem 1. Februar 1943 be-

zeichnet Arn (Horgen), Au (Wädenswil), Dübendorf,
Erlenbach, Feldmeilen (Meilen), Gattikon (Thalwil),
Goldbach (Küsnacht), Hegi (Oberwinterthur), Hermi-
kon (Dübendorf), Herrliberg (nur Ort), Horgen (ohne
Sihlbrugg und Sihlwald), Horgenberg (Horgen),
Kilchberg, Küsnacht mit Goldbach, Meilen mit Feld-
meilen und Obermeilen, Oberwinterthur mit Hegi,
Rieden (Wallisellen), Rüschlikon, Schlieren, Seen

(Winterthur) ohne Aussengebiete, Stettbach (Düben-
dorf), Thalwil mit Gattikon, Unterengstringen (ohne
Fahrweid), Veltheim (Winterthur), Wädenswil mit
Au und Langrüti, Wallisellen (mit Riedikon), Wald.
Winterthur mit Hegi, Niederfeld, Oberwinterthur.
Seen, Töss, Veltheim, Wülflingen ohne Randgebiete
(Hard, Neuburg, Ober- und Unterwald, Wieshof).
Zollikon (mit Zollikerberg), Zürich (ganzes Stadt-

gebiet). Der Ka/ifoiMtKorsfand.

Der Vorstand
des Zürch. Kant. Lehrervereins
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1. Präsident: H. C. Klemer, Sekundarlehrer, Zürich.
Adresse: Zollikon, Witellikerstr. 22; Tel.: 49 696.

2. Vizepräsident: 7. Rinder, Sekundarlehrer, Winter-
thur, Zielstr. 9; Tel.: 23 487.

3. Quästor: A. Zollinger, Sekundarlehrer, Thalwil;
Tel.: 920 241.

4. Protokollaktuarin : S. Rauch, Primarlehrerin, Zii-
rieh 2, Richard Wagnerstr. 21; Tel.: 57 159.

5. Korrespondenzaktuar: H. Frei, Primarlehrer, Zü-
rieh 4, Schimmelstr. 12; Tel.: 7 64 42.

6. Mitgliederkontrolle: 7. Oher/iolzer, Primarlehrer,
Stallikon; Tel.: 955 155.

7. Stellenvermittlung und Besoldungsstatistik : H. Greu-

ter, Primarlehrer, Uster, Wagerenstr. 3; Tel.:
969 726.

8. Untestützungsstellen für arme durchreisende Kol-
legen: H. C. Kleiner, Zollikon;

7. Rinder, Winterthur.

Redaktion des Pädagogischen Beobachters : H. C. Kleiner, Sekundarlehrer, Zollikon, Witellikerstrasse 22.

Mitglieder der Redaktionskommission: J. Binder, Sekundarlehrer, Winterthur-Veltheim; ff. Frei, Lehrer, Zürich; ffeinr. Greufer,
Lehrer, Uster; /. Oherholzer, Lehrer, Stallikon; Sophie Rauch, Lehrerin, Zürich; A. Zollinger, Sekundarlehrer, Thalwil.

Drucfc: AT.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich.
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